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Budget Hallenbad 
Für die Unterhaltung des Hallenbades waren/sind folgende Maßnahmen erforderlich 

1. Behindertengerechter Ein- und Ausstieg 
Im Hallenbad ist im Hubbodenbereich ein behindertengerechter Ein- und Ausstieg 
installiert.  Die Treppe besteht aus V2A und hat zwei Handläufe und sieben Treppenstufen. 
Die Treppe steht permanent im Wasser und ist somit ständig dem Chlorwasser ausgesetzt. In 
dieser anhaltenden Verbindung mit dem Schwimmbadwasser „blüht“ der Edelstahl nach 
einigen Jahren auf und muss dann grundgereinigt werden, da u. a. die rutschsichere 
Profilierung der Stufen nicht mehr im notwendigen Maße gegeben ist.  
Dazu war es erforderlich, die Treppe auszubauen und nach der Sanierung wieder einzubauen. 
Zudem war die Treppe durch die Hubbodentätigkeit verzogen und musste zusätzlich gerichtet 
werden.  Die Kosten beziffern sich auf 3.960,32 €. 
 

2. Elektroarbeiten (Lampen, Videoüberwachung, elektronische Hauptuhr) 
Im Bad waren mehrere Lampen defekt und nicht mehr sicher in der Decke verankert. Aufgrund 
der Verkehrssicherungspflicht wurden alle Lampen auf Festigkeit überprüft und defekte 
ausgetauscht.  
Zudem wurde die Videoüberwachung überprüft, da keine Kameraaufzeichnungen gespeichert 
wurden.   
Weiter war die elektronische Hauptuhr auszutauschen, da der Funkempfänger durch einen 
technischen Defekt beschädigt wurde und aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden 
musste.  
Die Kosten beziffern sich insgesamt auf 4.950,29 €. 
 

3. Malerarbeiten 
Im September wurde ja bereits die Umkleiden, der Barfußgang und direkt in der 
Schwimmhalle gestrichen. Der „Stiefelgang“ und der Flurbereich mit der jetzt umgestalteten 
Behindertenkabine muss jetzt noch gestrichen werden.  Die Bereiche wurden zunächst – 
aufgrund der anstehenden Umbaumaßnahmen - zurückgestellt. Die Kosten hierfür werden 
sich auf ca. 4.000 € beziffern.  

 
Die Gesamtkosten für diese Unterhaltungsmaßnahmen belaufen sich somit auf rd. 13.000,00 €, die 
der Genehmigung des Rates der Stadt Dinklage bedürfen.  


